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Sanierungsprogramm
Von den 80 Gebäuden mit Sanierungsbedarf 
werden im Moment über 50 Gebäude saniert 
oder sind bereits saniert. Das Sanierungskon-
zept beinhaltet die Planung, die Beseitigung der 
Kontamination, die Wiederherstellung, die 
Schlusskontrolle und die Entsorgung der Abfälle. 
Ziel ist es, die Kontaminationen so stark wie 
möglich zu verringern und an jedem Punkt 
10 cm über dem Boden eine Umgebungs-Äqui-
valentdosisleistung von weniger als 100 nSv/h 
zu erreichen. Folgende Massnahmen werden 
am häufigsten durchgeführt: Entfernung konta-
minierter Materialien (Teppiche, Radiatoren 
usw.), Entfernung von Bodenbelägen und frühe-
ren Isolationen (Fussboden, Parkett, Schlacke), 
Abschleifen von Belägen (Farbanstriche, Fens-
terbretter) oder Entfernung von Erde (Gärten, 
Rasen usw.). Der Umfang der Massnahmen 
wird dabei so optimiert, dass die künftige Be-
wohnbarkeit des Objekts gewährleistet ist so-
wie die finanziellen Aufwendungen für den 
Bund und die Störungen für die Bewohner trag-
bar sind.

Schwach mit Radium-226 kontaminierte Abfälle 
kommen in Zwischenlager, bis sie gemäss den 
gesetzlichen Bestimmungen entsorgt werden 
können. Für die Zwischenlagerung bestehen 
vier Standorte in den Kantonen Bern, Genf, Neu-
enburg und Solothurn. Das BAG stellt mit Strah-
lenschutzmassnahmen sicher, dass Personen, 
die sich an diesen Standorten oder in ihrer Um-
gebung aufhalten, keinen Strahlendosen ausge-
setzt sind, welche die zulässigen Grenzwerte 
überschreiten. Inerte Materialien mit einer spe-
zifischen Aktivität von höchstens der tausendfa-
chen Freigrenze (LE) werden nach Artikel 82 der 
Strahlenschutzverordnung (StSV) von 1994 in 
bestehenden Deponien gelagert. Ab dem 
1. Januar 2018 wird die Freigrenze (LE) für 
Radium-226 durch die viermal tiefere Befrei-
ungsgrenze (LL) ersetzt. Gemäss Artikel 83 
StSV darf die wöchentlich mit Zustimmung der 
Bewilligungsbehörde zur Verbrennung zugelas-
sene Aktivität die tausendfache Bewilligungs-
grenze (LA) nicht überschreiten. Abfälle, welche 
diese Werte übersteigen, werden im Bundes-
zwischenlager (BZL) in Würenlingen entsorgt. 

Information der Öffentlichkeit über den 
Aktionsplan
Ein Lenkungsausschuss und eine Begleitgruppe 
stellen den Informationsaustausch zwischen 
allen Akteuren des Aktionsplans sicher. Das 
BAG informiert die Öffentlichkeit über das Inter-
net laufend zum Stand des Projekts, der für den 
Stichtag 31. Dezember 2017 in Abb. 13 darge-
stellt ist. Das BAG hat ausserdem Ende 2017 die 
Bevölkerung der Kantone Genf und Basel-Land-
schaft mit zwei Medienmitteilungen über den 
Stand der diagnostischen Untersuchungen und 
der Sanierungen informiert. 

Überwachung von Deponien und anderen 
kontaminierten Standorten
Das BAG muss Deponien, die vor 1970 in Be-
trieb waren, und andere Standorte, die als po-
tenziell mit Radium kontaminiert gelten, sachge-
recht radiologisch überwachen und begleiten, 
insbesondere wenn der Standort saniert oder 
wiederhergestellt werden muss. Das BAG setzt 
diese Aufgabe in enger Zusammenarbeit mit 
dem Bundesamt für Umwelt sowie den betrof-
fenen Gemeinden und Kantonen um. Bei den 
mehr als 8000 Standorten, die vor 1970 in Be-
trieb waren, wurden Prioritäten risikobasiert 
festgelegt: Sofern die ehemaligen Deponien 
geschlossen und die potenziell kontaminierten 
Abfälle nicht zugänglich sind, ist das gesundheit-
liche Risiko durch Radium sehr gering. Bei 44 
Deponien, die möglicherweise gemäss der 
Verordnung über die Sanierung von belasteten 
Standorten AltlV konventionell zu sanieren sind, 
wird abgeklärt, ob eine Radiumüberwachung 
erforderlich ist.

Historische Nachforschungen
Im Rahmen des Aktionsplans hat das BAG die 
Universität Bern damit beauftragt, historische 
Nachforschungen zu potentiell mit Radium-226 
kontaminierten Gebäuden in der Schweiz durch-
zuführen. Die Ergebnisse dieser Studie werden 
im ersten Quartal 2018 veröffentlicht. Die Uni-
versität Bern hat das BAG bereits darüber infor-
miert, dass die Zahl potentiell kontaminierter 
Gebäude die ursprünglich bei der Lancierung 
des Aktionsplans geschätzten 500 Gebäude 
übersteigt. Diese Gebäude liegen hauptsächlich 
in den Kantonen Neuenburg, Bern und Solo-
thurn und sekundär in den Kantonen Basel-
Landschaft, Basel-Stadt, Freiburg, Genf, Jura, 
Luzern, St. Gallen, Schaffhausen, Tessin, Wallis, 
Waadt und Zürich.

Diagnostische Untersuchungen bei potenti-
ell kontaminierten Grundstücken
Bisher wurden fast 400 Grundstücke (Gebäude 
und Gärten) hauptsächlich in den Kantonen Neu-
enburg, Bern und Solothurn, aber auch in den 
Kantonen Basel-Landschaft, Genf, Jura, Tessin, 
Waadt und Zürich untersucht. Eine diagnosti-
sche Untersuchung besteht aus der Messung 
der Dosisleistung auf der gesamten Grundfläche 
des betroffenen Gebäudes oder der betroffenen 
Aussenfläche. Gemessen wird auf zwei Ebenen 
in 10 cm bzw. 1 Meter Höhe ab Boden. Der Ab-
stand der Messpunkte auf diesen Ebenen be-
trägt 1 Meter.

Wenn in Innenräumen Spuren von Radium vor-
handen sind, berechnet das BAG anhand der 
Dosisleistungen und Expositionsszenarien die 
zusätzliche Jahresdosis, der sich die Gebäude-

Nutzenden aussetzen könnten. Zeigen die Be-
rechnungen, dass der für die Schweizer Bevöl-
kerung zulässige Grenzwert von 1 mSv pro Jahr 
überschritten ist, werden Eigentümer, betroffe-
ne Personen, Kanton und Gemeinde informiert 
und die Räumlichkeiten saniert. Gärten sind 
sanierungsbedürftig, wenn die Konzentration 
von Radium-226 in der Erde den Grenzwert von 
1000 Becquerel pro Kilogramm (Bq/kg) über-
steigt.

Bei 80 der kontrollierten Liegenschaften war 
eine Sanierung wegen Radium-226-Kontamina-
tionen erforderlich. In den meisten Fällen lag die 
berechnete Dosis in den Innenräumen zwischen 
1 und 10 mSv/Jahr. Bei 5 Gebäuden wurde 
jedoch eine Dosis zwischen 10 und 17 mSv/Jahr 
festgestellt. Die maximalen gemessenen 
Radium-226-Werte in Bodenproben von zu 
sanierenden Gärten lagen durchschnittlich bei 
16’500 Bq/kg. In einem Fall wurden punktuell 
Werte von gegen 210’000 Bq/kg gemessen.

Ausserdem hat das BAG fünf ehemalige Indus-
triestandorte identifiziert, bei denen aufgrund 
einer Radium-226-Kontamination eine Sanie-
rung erforderlich ist. Diese sind aber bereits im 
Kataster der belasteten Standorte aufgeführt. 
Es muss ein Ansatz entwickelt werden, wie 
künftig bei Überschneidungen der Zuständigkeit 
von BAG und Bundesamt für Umwelt (BAFU) 
vorzugehen ist.
 

Aktionsplan Radium 2015–2019

Der Aktionsplan Radium 2015–2019 verfolgt das Ziel, die radiologi-
schen Altlasten zu sanieren, die in der Uhrenindustrie durch die Ver-
wendung von Leuchtfarbe mit Radium-226 bis in die 1960er-Jahre 
entstanden sind. Bisher wurden bei fast 400 Gebäuden diagnostische 
Radiummessungen vorgenommen. 80 dieser Gebäude müssen sa-
niert werden, bei mehr als 50 Gebäuden laufen die Sanierungsarbei-
ten oder sind bereits abgeschlossen. Mit historischen Nachforschun-
gen will das BAG weitere kontaminierte Gebäude eruieren.

Abb. 12: Sanierung eines mit Radium-226 kontaminierten Fussbodens 
in La Chaux-de-Fonds (Quelle: BAG)
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weitere Abklärungen nicht sicher schliessen, ob 
mit Radium-226 kontaminierte Abfälle in diesen 
Deponien vorhanden sind. Das BAG hat im Rah-
men des vom BAFU durchgeführten Projekts 
ChloroKarst auch Radiummessungen bei Was-
serproben von Karstquellen im Kanton Neuen-
burg vorgenommen.

Die entsprechenden Kontrollen wurden 2017 
fortgeführt, namentlich im Kanton Neuenburg. 
Das BAG hat bei den ehemaligen, im Kataster 
der belasteten Standorte aufgeführten Deponi-
en Bulles und Sombaille mehrere Sickerwasser-
Proben entnommen, um zu prüfen, ob Sanierun-
gen erforderlich sind. Ausserdem wurde das 
Wasser von acht Quellen des Doubs analysiert. 
Die Ergebnisse der Radiummessungen zeigten, 
dass die Werte bei allen Quellen unter der Nach-
weisgrenze von 5 mBq/l lagen. Auch wenn die 
Werte für das Sickerwasser der Deponien höher 
waren, lässt sich aus diesen Ergebnissen ohne 

Umsetzung der neuen Gesetzes-
bestimmungen

Die neuen Gesetzesbestimmungen zu Radon 
sind im Wesentlichen in der revidierten Strahlen-
schutzverordnung (StSV) zu finden, aber auch in 
der Verordnung über die Gebühren im Strahlen-
schutz, in der Strahlenschutz-Ausbildungsverord-
nung sowie in der Dosimetrieverordnung. Die 
Neuerungen im Radonbereich sind auf einem  
Merkblatt unter www.strahlenschutzrecht.ch 
zusammengefasst. Das BAG hat verschiedene 
Arbeiten im Hinblick auf die Umsetzung der revi-
dierten Strahlenschutzverordnungen durchge-
führt. 

Neue Wegleitung für Radon
In Räumen, in denen sich Personen regelmässig 
während mehrerer Stunden täglich aufhalten, 
gilt ab 1. Januar 2018 für die Radonkonzentration 
ein Referenzwert von 300 Bq/m3 (Art. 155 StSV). 
Er ersetzt den bisherigen Grenzwert von 1000 
Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m3). Das BAG hat 
im Juni 2017 eine Arbeitsgruppe beauftragt, 
eine Wegleitung zu erarbeiten, welche die Um-
setzung des neuen Referenzwerts erleichtern 
soll. Diese Arbeitsgruppe besteht aus Vertrete-
rinnen und Vertretern der Konferenz der Vorste-
her der Umweltschutzämter (KVU), des Ver-
bands der Kantonschemiker der Schweiz 
(VKCS), der Suva, des Eidgenössischen Depar-
tements für Verteidigung, Bevölkerungsschutz 

und Sport (VBS), des Schweizerischen Ingeni-
eur- und Architektenvereins (SIA) und des Haus-
eigentümerverbands (HEV).

Ein erster Entwurf der Wegleitung ermöglicht es 
Eigentümern von Liegenschaften, die Dringlich-
keit einer Radonsanierung prüfen zu können, 
falls der Referenzwert von 300 Bq/m3 überschrit-
ten wird. Gemäss Artikel 166 StSV hat der Ge-
bäudeeigentümer die notwendigen Sanierungs-
massnahmen zu treffen und die Kosten dafür zu 
tragen, nachdem ihm das BAG und die Kantone 
Empfehlungen über die Dringlichkeit der Sanie-
rungsmassnahmen abgegeben haben. Die Be-
lastung für die Gebäudenutzer hängt von ihrer 
Aufenthaltsdauer im Gebäude und der im Ge-
bäude gemessenen Radonkonzentration ab. Im 
November 2017 wurde der Entwurf für die Weg-
leitung allen Kantonen zur Konsultation vorge-
legt und am 23. Informationstag Radon vorge-
stellt. Das BAG hat die Wegleitung Anfang 2018 
veröffentlicht. 

In der Wegleitung sind weitere Aspekte präzi-
siert, insbesondere Kriterien zur Unterstützung 
der Vollzugsbehörden bei der Priorisierung der 
Radonmessungen in Schulen und Kindergärten 
(Art. 164 StSV) sowie Kriterien zur Anordnung 
einer Sanierung (Art. 166 StSV). Notwendig ist 
auch eine genauere Festlegung der Modalitäten 
für die Abgabe von Informationen zur Radonpro-
blematik im Rahmen der Baubewilligungsver-
fahren (Art. 163 StSV).

Aktionsplan Radon 2012–2020

2017 bereitete das Bundesamt für Gesundheit (BAG) die Umsetzung 
der neuen Gesetzesbestimmungen zu Radon vor, die ab dem 
1. Januar 2018 gelten. Es hat ein Merkblatt veröffentlicht, um interes-
sierte Kreise über die künftigen gesetzlichen Vorschriften zu infor-
mieren. Im Weiteren hat eine vom BAG beauftragte Arbeitsgruppe 
begonnen, eine Wegleitung zur Umsetzung des neuen Referenz-
werts von 300 Bq/m3 zu verfassen. Überdies hat das BAG die zu 
erneuernden Akkreditierungen der Radonmessstellen und die Publika-
tion der neuen Radonkarte vorbereitet. Parallel dazu wurden weitere 
Projekte zur Sensibilisierung der Baufachleute und der Öffentlichkeit 
durchgeführt.

Abb. 13: Stand des Aktionsplans Radium am 31. Dezember 2017
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Weitere Vorbereitungsarbeiten
Das BAG muss die Akkreditierungen für die 
Radonmessstellen erneuern. Gemäss Artikel 
159 StSV anerkennt das BAG eine Messstelle 
für Radonmessungen, wenn diese über das 
notwendige Fachpersonal und Messsystem 
verfügt und keine Interessenskonflikte beste-
hen. Die Anerkennung ist auf fünf Jahre befris-
tet. Die anerkannten Radonmessstellen sind 
künftig verpflichtet, sich an die vorgeschriebe-
nen Messprotokolle zu halten (Art. 160 StSV). 
Die Mindestmessdauer in Räumen, in denen 
sich Personen regelmässig während mehrerer 
Stunden täglich aufhalten, beträgt 90 Tage in der 
Heizperiode (zwischen Oktober und März). Im 
November 2017 informierte das BAG alle aner-
kannten Messstellen und die Kantone über die 
notwendige Erneuerung der Akkreditierungen 
für Messungen in Wohnräumen, Schulen, Kin-
dergärten und bei Arbeitsplätzen. Neue Aner-
kennungsentscheide werden bei einem für den 
1. März 2018 vorgesehenen Treffen ausgestellt. 
Für Messungen an radonexponierten Arbeits-
plätzen braucht es eine spezifische Ausbildung, 
die im Sommer 2018 organisiert wird.

Das BAG hat die Publikation der neuen Radon-
karte (Art. 157 StSV) zusammen mit dem Institut 
für Radiophysik (IRA) und Swisstopo erarbeitet. 
Diese Karte zeigt die Wahrscheinlichkeit (in %), 
dass der Referenzwert von 300 Bq/m3 für die 
Radonkonzentration in Gebäuden überschritten 
wird (Abb. 14). Die Berechnung dieser Wahr-
scheinlichkeit beruht auf den bisher in Gebäu-
den in der Schweiz durchgeführten Radonmes-
sungen (www.map.geo.admin.ch).
Die neue Radonkarte wird 2018 auf der Internet-
seite www.map.geo.admin.ch veröffentlicht. 

Das BAG nutzte die Revision der Gesetzgebung, 
um die Zuständigkeit der Radonfachpersonen 
rechtlich zu verankern und Anforderungen an 
deren Aus- und Fortbildung festzulegen. Ver-
schiedene Ausbildungszentren haben bereits 
Fortbildungen organisiert, namentlich die Hoch-
schule für Technik und Architektur Freiburg, die 
Eidgenössische Technische Hochschule Lau-
sanne, die Fachhochschule Nordwestschweiz 
(FHNW) in Muttenz, die Università della Svizzera 
italiana und die Scuola universitaria professiona-
le della Svizzera italiana (SUPSI). Das BAG hat 
ein Informationsschreiben über die neuen ge-
setzlichen Bestimmungen an die Ausbildungs-

zentren und die fast 250 in der Schweiz tätigen 
Radonfachleute geschickt. Gemäss Artikel 161 
StSV hat das BAG die Radonfachpersonen 
gebeten, dem BAG einen neuen Antrag zu 
stellen, um auf der Liste zu bleiben, die unter 
www.ch-radon.ch verfügbar ist.

Ausbildung der Baufachleute und 
Information der Öffentlichkeit

Im Rahmen der 2015 geschaffenen Ausbildungs-
plattform fand am 10. März 2017 ein Treffen 
statt, um die Radonproblematik in die Grundaus-
bildung der betreffenden Baufachleute aufzu-
nehmen. Betreut wird diese Plattform von Do-
zierenden der Hoch- und Berufsschulen. Diese 
Initiative erfolgt in Zusammenarbeit mit dem 
Staatssekretariat für Bildung, Forschung und 
Innovation (SBFI). Der Schweizerische Platten-
verband (SPV) und SolSuisse sowie die Berner 
Fachhochschule haben die Radonproblematik in 
ihre jeweiligen Studiengänge aufgenommen. 

Derzeit entwickelt das Ingenieurbüro Ghielmetti 
in Igis ein virtuelles Radonhaus in Zusammenar-
beit mit der Zürcher Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (ZHAW) in Wädenswil und der 
Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) in 
Chur. Für Ausbildungszwecke steht dieses neue 
Tool 2018 bereit.

Das BAG hat zusammen mit dem Faktor Verlag 
AG, der auf die Publikation von Büchern und 
Zeitschriften in den Themenbereichen Architek-
tur, Technologie, Energie und Nachhaltigkeit 
spezialisiert ist, ein neues Radon-Handbuch 
veröffentlicht (Abb. 15). Der Schweizerische 
Ingenieur- und Architektenverein (SIA) und der 
Schweizerische Verein von Gebäudetechnik-
Ingenieuren sind Mitherausgeber. Das neue 
Handbuch berücksichtigt die spezifischen Be-
dürfnisse der Planung und der Bauherrschaften 
und veranschaulicht die konzeptionellen und 
technischen Aspekte des Radonschutzes bei 
Neubauten und bestehenden Gebäuden. Die 
deutsche Version wird im Januar 2018 veröffent-
licht und kann beim Faktor Verlag AG bestellt 
werden (www.faktor.ch, info@faktor.ch, Telefon 
044 316 10 60). Die französische und die italieni-
sche Ausgabe werden im Frühling 2018 erschei-
nen.

Das BAG hat bei 300 Immobilieneigentümern 
eine Umfrage durchgeführt, um den Anteil von 
Gebäuden zu schätzen, welche den ehemaligen 
Grenzwert von 1000 Bq/m3 überschreiten, der 
bis zum 31. Dezember 2017 galt. Die Umfrage 
hat gezeigt, dass ca. 45 % der betroffenen Ei-
gentümer/innen ihre Liegenschaft saniert ha-
ben. Die Ergebnisse wurden an verschiedenen 
Anlässen präsentiert und in einem Artikel der 
Fachzeitschrift Journal of Radiological Protection 
veröffentlicht (Fabio Barazza et al., 2018, 
J. Radiol Prot., 38 (2018) 25–33).

Das BAG unterstützt derzeit zwei Projekte zur 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit für die Radon-
problematik im Zusammenhang mit der Qualität 
der Raumluft. Es handelt sich um die Ausstel-
lung «Wohlbefinden in Gebäuden», die von der 
Stiftung Aiforia entwickelt wurde und in der 
Bauarena in Volketswil zu sehen ist, sowie um 
das Projekt «JURAD-BAT» des Programms Inter-
reg Frankreich-Schweiz, das die Problematik der 
Raumluft in der Grenzregion des Jura beleuchtet. 

Abb. 14: Karte mit Angaben zur 
Wahrscheinlichkeit in Prozent, 
dass der Referenzwert von 
300 Bq/m3 überschritten wird 
(BAG, Stand 2017)
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Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspek-
torat ENSI hat mit Blick auf den Rückbau des 
Kernkraftwerks Mühleberg in Zusammenarbeit 
mit dem BAG 2017 ein Programm für zusätzliche 
Messungen in der Umgebung des Kernkraft-
werks lanciert. Die radiologische Situation in der 
Umgebung der Kernkraftwerke ist gut bekannt, 
da während der gesamten Betriebsdauer Über-
wachungsmessungen durchgeführt wurden. 
Gewisse spezielle Radionuklide (Eisen-55, Ni-
ckel-63, Strontium-90, Actinoide), die beim Be-
trieb nicht dominieren und deshalb kaum ge-
messen wurden, dürften bei den Stilllegungs-
arbeiten freigesetzt werden. Das Ziel der für 
drei Jahre vorgesehenen zusätzlichen Messun-
gen besteht darin, vor dem Beginn der Arbeiten 
einen Nullpunkt für diese Radionuklide festzu-
setzen, damit sich später die effektiven radiolo-
gischen Auswirkungen durch den Rückbau der 
Anlage auf die Umwelt bestimmen lassen.

In der unmittelbaren Umgebung von Unterneh-
men, die Tritium verwenden, ergab die Überwa-
chung eine signifikante Kontamination der Um-
welt (Niederschläge, Lebensmittel), insbeson-
dere in Niederwangen. Zwar waren die Werte, 
die in den untersuchten Niederschlägen in der 
Umgebung des Unternehmens mb Microtec 
gemessen wurden, leicht tiefer als in der Ver-
gangenheit (maximal 1315 Bq/l im Jahr 2017, 
was 11 % des Immissionsgrenzwerts für Tritium 
in den öffentlich zugänglichen Gewässern ent-
spricht), in Lebensmitteln wurden aber höhere 
Werte gemessen. Beispielsweise betrug die 

Überwachung der Umwelt

Die Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt gehört zu den 
ständigen Aufgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Diese 
Überwachung soll jeden signifikanten Anstieg der Radioaktivität in 
der Umwelt rasch erkennen und die durchschnittliche jährliche Strah-
lendosis bestimmen, der die Schweizer Bevölkerung ausgesetzt ist. 
Zu diesem Zweck betreibt das BAG ein Messnetz zur automatischen 
Bestimmung der Radioaktivität in der Luft und im Wasser. Parallel 
dazu erarbeitet es ein Programm mit Proben und Messungen, an 
dem sich auch andere Laboratorien des Bundes sowie Kantone und 
Hochschulinstitute beteiligen. Die Ergebnisse dieser Überwachung 
werden jedes Jahr im «Jahresbericht Umweltradioaktivität und 
Strahlendosen» sowie auf der Internetplattform «Radenviro» des 
BAG veröffentlicht (www.radenviro.ch).

Neues automatisches Messnetz URAnet
Das automatische Messnetz des BAG zur Über-
wachung der Radioaktivität in der Luft wird der-
zeit saniert. Die Ablösung der alten RADAIR-
Sonden durch neue Messsonden im URAnet-
Messnetz (URAnet aero) wurde 2016 in Angriff 
genommen und 2017 mit der Einrichtung und 
Inbetriebnahme der letzten 7 der insgesamt 15 
Stationen des Messnetzes abgeschlossen (sie-
he Abbildung 16). Dadurch wird eine substan-
zielle Verbesserung der Überwachung erreicht, 
da die neuen Stationen die in Aerosolen vorhan-
denen Radionuklide (Gammastrahler) nachwei-
sen und individuell quantifizieren können. Die 
alten RADAIR- Stationen konnten hingegen nur 
die Gesamtaktivität der α- und β-Strahler mes-
sen. Bei einer Messung über 12 Stunden kann 
das System Caesium-137 in Konzentrationen 
zwischen 1 und 2,5 mBq/m3 nachweisen. Ob-
wohl nun alle Überwachungssonden in Betrieb 
sind, ist das Netz noch nicht vollständig einsatz-
fähig: Erste Daten sollten online im Laufe der 
ersten Jahreshälfte 2018 vorliegen. Der Bereich 
des Messnetzes zur Überwachung des Wassers 
(URAnet aqua) ist seit 2015 in Betrieb.

Wichtigste Ergebnisse der Überwachung 2017
Die Messergebnisse aus der Umweltüberwa-
chung 2017 zeigen, dass die natürliche Radioak-
tivität in der Schweiz überwiegt. Allerdings be-
stehen, hauptsächlich aufgrund der Geologie, 
regionale Abweichungen. Die Radioaktivität 
künstlichen Ursprungs als Folge des Nieder-
schlags von Kernwaffentests und des Unfalls in 
Tschernobyl ist geografisch ebenfalls ungleich-
mässig verteilt: In den Alpen und auf der Alpen-
südseite sind die Werte für Caesium-137 und 
Strontium-90 noch immer leicht höher als im 
Mittelland. 

Obwohl die Konzentrationen von Caesium-137 
seit 1986 stetig abnehmen, werden in bestimm-
ten Nahrungsmitteln (z. B. einheimische oder 
eingeführte Wildpilze, Honig oder Heidelbeeren) 
noch immer erhöhte Werte gemessen. Über-
schreitungen des neuen Grenzwerts für Lebens-
mittel, der gemäss der am 1. Mai 2017 in Kraft 
getretenen Tschernobyl-Verordnung bei 
600 Bq/kg liegt, wurden 2017 im Fleisch von 
Tessiner Wildschweinen festgestellt. Seit eini-
gen Jahren kontrolliert der Veterinärdienst des 
Kantons Tessin systematisch die Radioaktivität 
aller auf dem Kantonsgebiet gejagten Wild-
schweine. Davon abgesehen wurden 2017 bei 
den in der Schweiz geprüften Lebensmitteln 

keine weiteren Überschreitungen des Grenz-
werts für Caesium-137 beobachtet. Seit dem 
1. Mai 2017 und dem Inkrafttreten der neuen 
Lebensmittelgesetzgebung existiert in der 
Schweiz kein Toleranzwert mehr für Radionukli-
de. Ausser für Caesium-137 infolge des Unfalls 
in Tschernobyl gibt es auch keine Grenzwerte 
mehr.

Im Rahmen der Überwachung der Kernkraftwer-
ke und der Forschungszentren (PSI, CERN) wur-
den mit den 2017 durchgeführten Messungen 
Spuren von Luftemissionen nachgewiesen. 
Feststellbar waren namentlich erhöhte Kohlen-
stoff-14-Werte in Blättern in der Umgebung der 
Kernkraftwerke oder erhöhte Konzentrationen 
von Isotopen mit kurzer Halbwertszeit (Natri-
um-24, Iod-131), welche die Beschleuniger der 
Forschungszentren produzieren. In den Flüssen 
zeigten sich gelegentlich Spuren flüssiger Abga-
ben in den Sedimenten, insbesondere Cobalt-
Isotope flussabwärts des Kernkraftwerks Müh-
leberg. Die Messungen ergaben im Mai auch 
leicht erhöhte Tritium-Konzentrationen (maxima-
le Aktivität von 15,5 Bq/l) in der Aare nach der 
Revision des Kernkraftwerks Gösgen. Bei Weil 
am Rhein betrugen die monatlichen Tritium-
Konzentrationen im Rhein unter 4–5 Bq/l. Die 
Abgaben dieser künstlichen Radionuklide an die 
Umwelt blieben aber immer deutlich unter den 
erlaubten Werten. 

Abb. 16: Das neue automatische Messnetz des BAG zur Überwachung der Radioaktivität in der Luft 
(URAnet). Grün sind die Standorte der Wassersonden eingetragen (URAnet Aqua). Die Stationen zur 
Überwachung der Aerosole sind violett eingezeichnet (URAnet Aero).

   URAnet Aqua
   URAnet Aero
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Radioaktivitätskontrolle am Grenzüber-
gang in Chiasso

Im November 2017 organisierte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
in Zusammenarbeit mit dem Zollinspektorat Radioaktivitätskontrollen 
mit einem mobilen Messportal am Grenzübergang Chiasso-Strada. 
Dieses Portal wird seit 2015 gemeinsam mit dem Paul Scherrer Institut 
(PSI) für Routinemessungen, hauptsächlich im Güterverkehr mit Last-
wagen, eingesetzt. Dabei sollen allfällige herrenlose Strahlenquellen 
ausfindig gemacht werden. Wir haben das für diese Kontrollen zustän-
dige Team einen Tag lang begleitet. Auch wenn das Messportal an 
jenem Tag den Alarm mehrfach wegen natürlicher Radioaktivität in der 
Ladung auslöste, entsprachen die beförderten Waren den gesetzlichen 
Anforderungen.

Am Montag, 20. November 2017, stehen wir am 
Warengrenzübergang Chiasso-Strada im Tessin. 
Lastwagen passieren der Reihe nach und ohne 
Unterbruch das Portal zur Radioaktivitätsmes-
sung, das erst seit einigen Stunden in Betrieb 
ist. Reto Linder von der Sektion Forschungsanla-
gen und Nuklearmedizin des BAG sowie Udo 
Strauch und Rouven Philipp vom PSI bilden das 
Messteam des Tages. Sie arbeiten mit dem Zoll-
personal zusammen, das die Fahrzeuge zum 
Messportal leitet.

Laut Roberto Messina, Dienstchef MobeTeam 
IV der Eidgenössischen Zollverwaltung, über-
queren rund 3500 Lastwagen täglich die Grenze 
in Chiasso. Die Zollkontrollen erfolgen in der 
Regel nach dem Zufallsprinzip. Bei deklarations-
pflichtigen Importwaren können die Messungen 
bei Bedarf auf einen bestimmten Ladungstyp 
ausgerichtet werden. Beim Transitverkehr ist 
das hingegen nicht möglich.

Bei jedem Lastwagen, der das Portal passiert, 
wird die Dosisleistung auf beiden Seiten des 
Fahrzeugs gemessen. In einem in unmittelbarer 
Nähe aufgestellten Container visualisiert Udo 
Strauch vom PSI die Dosisleistungskurven auf 
einem Bildschirm. Weiter vorne könnte man 
Reto Linder fast mit einem Verkehrspolizisten 
verwechseln. Mit einer gelben Sicherheitswes-
te ausgestattet, kategorisiert er die gemesse-
nen Fahrzeuge. Überschreitet ein Transporter 
die Dosisleistungsschwelle von 0,1 Mikrosievert 
pro Stunde (µSv/Std.) über der natürlichen Hin-
tergrundstrahlung, löst das Portal automatisch 
einen Alarm aus. Reto Linder stoppt dann das 
Fahrzeug, um eingehendere Kontrollen durchzu-
führen. An jenem Tag löst namentlich ein aus 
Litauen kommender Lastwagen den Alarm aus. 
Mit einem tragbaren Gerät beginnt Reto Linder, 
die Dosisleistung direkt am Fahrzeug zu mes-
sen, was ihm ermöglicht, einen Hotspot in der 
Grössenordnung von 1 µSv/Std. vorne rechts 

Tritiumkonzentration im Destillat einer Rhabar-
ber-Probe, die der Kanton Bern in der Nähe die-
ses Unternehmens im August 2017 gesammelt 
hatte, 664 Bq/l. Der Konsum solcher Lebensmit-
tel stellt keine Gefahr für die Gesundheit dar, da 
selbst bei einer Menge von 10 kg Rhabarber 
oder Salat mit dieser Konzentration eine Dosis 
von deutlich weniger als 1 Mikro-Sv aufgenom-
men würde. Dennoch handelt es sich um unge-
wöhnlich hohe Werte. Massnahmen zur künfti-
gen Reduktion der Emissionen wie eine Mo-
dernisierung der Anlagen oder die Optimierung 
der Arbeitsmethoden werden derzeit von die-
sem Unternehmen geprüft.

Im ersten Quartal 2017 hat ein Arzt aus der Zent-
ralschweiz eine Zunahme des Urangehalts in 
den Urinproben seiner Patienten gemeldet. 
Diese Patienten wurden vorher mit Chelaten-
Medikamenten behandelt. Die gefundenen 
Werte stellten kein gesundheitliches Risiko dar. 
Ausserdem hat die Umweltüberwachung wäh-
rend dieser Zeit keine erhöhten Konzentrationen 
von Uran weder in der Luft noch im Wasser er-
geben.

Ruthenium-106 zwischen Ende September 
und Anfang Oktober 2017 in der Luft im Tessin
Ab Ende September 2017 haben mehrere euro-
päische Radioaktivitäts-Messlaboratorien Ru-
thenium-106 in der Atmosphäre entdeckt. In der 
Schweiz stellte das BAG bei der Überwachung 
der Radioaktivität in der Luft in Cadenazzo (Tes-
sin) zwischen dem 25. September und dem 
2. Oktober ebenfalls eine Konzentration von 
50 Mikro-Bq/m3 Ruthenium-106 fest. Zwischen 
dem 2. und 3. Oktober erreichte die Höchstkon-
zentration 1900 Mikro-Bq/m3. Danach ging die 
Konzentration von Ruthenium-106 in der Luft 
schrittweise zurück. Zwischen dem 3. und 
4. Oktober betrug sie noch 480 Mikro-Bq/m3. 
Anschliessend sank sie auf 466 Mikro-Bq/m3 
zwischen dem 4. und 5. Oktober und auf 320 
Mikro-Bq/m3 zwischen dem 5. und 6. Oktober; 
ab dem 7. Oktober waren dann keine Spuren 
mehr nachweisbar. 

Die maximal gemessene Konzentration von 
Ruthenium-106 war mit 1900 Mikro-Bq/m3 in der 
Luft in Cadenazzo allerdings immer noch 350-
mal kleiner als der für dieses Radionuklid in der 
Strahlenschutzverordnung festgelegte Immissi-
onsgrenzwert in der Luft (667‘000 Mikro-Bq/m3) 
und stellte daher für die Gesundheit der Bevöl-
kerung keine Gefahr dar. Das kantonale Tessiner 
Labor hat ausserdem am 4. Oktober Proben von 
Gras in Cevio, Mezzovico und Prato Leventina 
entnommen. In diesen Proben lagen die Ruthe-
nium-106-Werte unter der Nachweisgrenze. 
Somit gab es keine Kontamination von Lebens-
mitteln. Im Übrigen wurden bei den Messstatio-
nen auf der Alpennordseite in der Schweiz in 
diesem Zeitraum in der Luft keine Spuren von 
Ruthenium-106 gefunden. 

Weitere Informationen zu den Messergebnissen 
in anderen europäischen Ländern sowie zum 
möglichen Ursprung der Emissionen sind auf 
Seite 20 des vorliegenden Berichts zu finden.

Abb 17: Durchfahrt eines Lastwagens durch 
das mobile Messportal
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Gesamtnotfallübung (GNU 2017) im Kern-
kraftwerk Mühleberg
Das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspek-
torat ENSI schreibt für alle schweizerischen 
Kernanlagen vor, ihre Prozesse für einen radiolo-
gischen Notfall mit einer Übung zu überprüfen. 
Dazu müssen eines der vier Kernkraftwerke 
sowie sämtliche weiteren betroffenen Stellen 
alle zwei Jahre eine Gesamtnotfallübung durch-
führen. Das Szenario der sogenannten GNU17 
hat das Kernkraftwerk Mühleberg betroffen. 
Das BAG hat an zwei Tagen daran teilgenom-
men, um die internen Abläufe der Alarmierung 
sowie die Organisation des Krisenstabes zu 
überprüfen. Dank den Messresultaten der eben-
falls in die Übung einbezogenen Probenahme-
und Messorganisation konnte der Bundesstab 
das betroffene Gebiet in verschiedene Kontami-
nationsgrade unterteilen und die Schutzmass-
nahmen teilweise lockern. 

Im Rahmen der Übung hat das BAG als feder-
führendes Amt im Bundesstab den Entwurf 
einer Notverordnung vorgelegt, die im Ernstfall 
die bereits angeordneten Sofortmassnahmen 

der Nationalen Alarmzentrale (NAZ) ablösen 
würde. Die Notverordnung stützt sich auf Artikel 
20 des Strahlenschutzgesetzes (StSG). Das Ziel 
war, die angeordneten Sofortmassnahmen der 
NAZ den ersten Messresultaten entsprechend 
anzupassen. So wurden darin Entscheidkriterien 
und Schutzmassnahmen wie die sofortige nach-
trägliche Evakuierung, die Einschränkungen für 
den Aufenthalt im Freien und die Aufhebung der 
Schutzmassnahmen, wo nicht mehr erforder-
lich, definiert. Die Dosiswerte für die Schutz-
massnahmen beruhen auf den Vorgaben der 
IAEA. Die vorgeschlagene Verordnung soll den 
Kantonen die Kriterien liefern, um im Notfall den 
Vollzug regeln zu können. Diese übungsmässig 
erarbeitete Notverordnung ist ein erster Schritt, 
um die neue Strahlenschutzverordnung im Be-
reich der Notfallexpositionssituation umzuset-
zen.

Strategische Führungsübung SFU17
Ebenfalls 2017 hat während 30 Stunden die 
strategische Führungsübung SFU17 stattgefun-
den, bei welcher der Bundesrat und die General-
sekretariate ein anspruchsvolles Szenario zu 
bewältigen hatten: Es begann mit einer Bom-
benexplosion in Genf und eskalierte mit Geisel-
nahmen, Bombendrohungen, Cyberangriffen 
und einem Anschlag auf das Kernkraftwerk 
Mühleberg. Der Bundesrat bot im Rahmen der 
Übung den Bundesstab ABCN auf, um sich auf 
dessen beratende und koordinierende Funktion 
abzustützen. Das BAG hat als Mitglied dieses 
Bundesstabes den Bundesrat fachtechnisch 
unterstützen können. Die Auswertung nach 
Abschluss dieser strategischen Übung hat ge-
zeigt, dass das BAG grundsätzlich gut auf ein 
solches Ereignis vorbereitet ist.

Intervention in einem radiologischen Notfall

2017 konnte das Bundesamt für Gesundheit (BAG) bei zwei grossen Übun-
gen überprüfen, wie gut es auf die Bewältigung von Notfallsituationen vorbe-
reitet ist: Die Gesamtnotfallübung (GNU2017) und die strategische Führungs-
übung (SFU2017) haben gezeigt, dass Verbesserungspotenzial besteht. 
Diese Erkenntnisse sind namentlich bei der Strahlenschutzstrategie im künf-
tigen Nationalen Notfallplan zu berücksichtigen. 

am Anhänger ausfindig zu machen, dessen 
Inhalt er anschliessend prüft. Das Produkt, das 
den Alarm ausgelöst hat, ist ein industrieller 
Zusatzstoff, der für die Reifenherstellung ver-
wendet wird. Reto Linder entnimmt eine Probe 
davon, um sie mittels Gammaspektroskopie im 
Labor des BAG in Liebefeld analysieren zu las-
sen. Jede Entdeckung und jeder Alarm werden 
zudem in einem Bericht dokumentiert. Bevor 
der litauische Transporter weiterfahren darf, 
prüft das Messteam, ob die Transportvorschrif-
ten eingehalten werden, das heisst, ob die an 
der Aussenseite des Anhängers messbare Do-
sisleistung den Grenzwert von 5 μSv/Std. nicht 
überschreitet und ob das Frachtgut den Trans-
portpapieren wirklich entspricht.

Wie uns Udo Strauch vom PSI erklärt, handelt 
es sich hier nicht um einen Einzelfall. Gewisse 
Materialien wie Phosphatdünger oder Erde 
enthalten von Natur aus etwas Radioaktivität, 
deren Gammastrahlung am Messportal nach-
weisbar ist. Diese Materialien werden als «na-
türlich vorkommende radioaktive Stoffe» (natu-
rally occurring radioactive materials, NORM) 
bezeichnet. Seit dem 1. Januar 2018 fallen die 
NORM in den Geltungsbereich der Strahlen-
schutzverordnung (StSV). NORM-Befreiungs-
grenzen (LLN) bestehen nun für Kalium-40 so-
wie für natürliche Radionuklide der Uran-238- 
und der Thorium-232-Zerfallsreihe. Laut Reto 
Linder ermöglichen diese Kriterien eine bessere 
Bewältigung der NORM-Problematik, da die 
betroffenen Hersteller bei Überschreitung der 
LLN beispielsweise der Genehmigungspflicht 
unterstellt werden können.

Die Messungen am Grenzübergang Chiasso-
Strada dauerten fünf Tage, an denen über 4000 
Fahrzeuge kontrolliert wurden. Der Alarm wurde 
etwa 40-mal wegen NORM, namentlich in La-
dungen mit Erde, Keramik, Chemikalien, Ze-
ment oder Brandschutzmaterial, ausgelöst. 
Abschliessend hält Reto Linder fest: «Das BAG 
organisiert diese Art von Kontrollen periodisch. 
Dank der erworbenen Erfahrung sind wir bereit, 
ausserordentliche Situationen zu bewältigen, in 
denen die Schweiz mit der Einfuhr von grossen 
Mengen herrenloser Strahlenquellen oder kon-
taminierter Materialien konfrontiert wird.» Zu 
solchen Situationen kam es in der Vergangen-
heit, beispielsweise nach der Nuklearkatastro-
phe in Fukushima oder bei der wiederholten 
Entdeckung von kontaminierten Stahlprodukten 
im Jahr 2009.

Mit der Inkraftsetzung der revidierten 
StSV per 1. Januar 2018 wurden die Be-
stimmungen zur radiologischen Sicher-
heit gemäss den Empfehlungen der In-
ternationalen Atomenergieagentur 
(IAEA) und der Europäischen Union ver-
schärft. Diese Verschärfung erfolgt kon-
kret auf drei Handlungsebenen: 
• �Verstärkung von Sicherheit und Siche-

rung hochradioaktiver Quellen;
• �Überwachung der Radioaktivität in Ab-

fallentsorgungs- und Recyclingbetrie-
ben, damit herrenlose Strahlenquellen 
ausfindig gemacht werden;

• �Periodische Grenzkontrollen, um allfälli-
ge illegale Importe und Exporte von 
radioaktivem Material aufzudecken.

Abb. 19: Das Szenario Notfall im KKW Mühleberg als Rahmen für die 
Gesamtnotfallübung 2017

Abb. 18: Reto Linder vom BAG misst die Dosisleistung 
an einem Lastwagen aus Litauen
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Die zum Gesetz vorgesehene Verordnung regelt 
Solarien, Behandlungen mit kosmetischem 
Zweck und gefährliche Laserpointer und integ-
riert die bereits heute bestehende Schall- und 
Laserverordnung vom 28. Februar 2007 (SLV). 
Das Gesetz und die Verordnung sollen Anfang 
2019 in Kraft gesetzt werden. 

WHO Broschüre zum Thema Solarium
Die WHO hat 2017 eine Broschüre zu Solarien 
publiziert, die Behörden helfen soll, Massnah-
men für  Solarien zu entwickeln (Abb. 21). Sie 
enthält eine Zusammenfassung der gesundheit-
lichen Gefährdungen sowie einen Katalog von 
Massnahmen, um diese zu reduzieren. Das 
BAG, das seit 2014 offiziell ein Collaborating 
Center der WHO ist, hat an dieser Broschüre 
mitgearbeitet.

Neues Faktenblatt zu den Risiken von 
portablen Media-Playern
Mit portablen Media-Playern bzw. Mobiltelefo-
nen können Menschen sehr laute Musik über 
Kopfhörer konsumieren, so dass in den letzten 
Jahren erhebliche Risiken für bleibende Gehör-
schäden entstanden sind. So setzen sich ge-
mäss einer repräsentativen Befragung 20 % der 
Schweizer Bevölkerung ab 15 Jahren mindes-
tens monatlich, davon rund ein Drittel sogar 
täglich, lauter Musik eines portablen Media-
Player aus. Laut wissenschaftlichen Erkenntnis-
se gefährden zwischen 5–10 % der Benutzerin-
nen und Benutzer portabler Media-Player ihr 
Gehör. Im Jahr 2015 hat die WHO deshalb eine 
Initiative für sicheres Musikhören (Make liste-
ning safe) lanciert. Das BAG hat seinerseits 2017 
ein Faktenblatt zum Thema publiziert. Es gibt 
folgende Tipps, um die Risiken für Gehörschä-
den klein zu halten:  
• �Stellen Sie den Lautstärkeregler auf 60 % der 

Maximallautstärke, um unbeschränkt Musik 
über Kopfhörer zu hören (vgl. Abb. 22);

• �Reduzieren Sie die Hördauer bei lauter Musik;
• �Benutzen Sie geräuschisolierende Kopfhörer, 

um zu verhindern, dass Sie die Lautstärke in 
einer lauten Umgebung erhöhen müssen, um 
die Musik weiterhin gut zu hören. Seien Sie 
sich aber bewusst, dass Sie so akustische Warn-
signale und den Verkehr nicht hören können. 

Vgl.Faktenblatt auf: www.bag.admin.ch 
(Themen / Mensch und Gesundheit / Strahlen-
schutz, Radioaktivität und Schall / Schall).

Neues Bundesgesetz über den Schutz vor 
Gefährdungen durch nichtionisierende 
Strahlung und Schall (NISSG)
Das neue Gesetz soll die Bevölkerung künftig 
besser vor gesundheitlichen Gefährdungen 
durch NIS und Schall schützen. Es regelt unter 
anderem Solarien, kosmetische Anwendungen, 
Laserpointer, Lasershows und den Schall bei 
Veranstaltungen.

Dank dem neuen Gesetz lässt sich künftig über-
prüfen, ob Produkte mit starken NIS- und Schall-
belastungen so verwendet werden, dass keine 
gesundheitlichen Gefährdungen entstehen. Im 
Vordergrund stehen die Solarien, deren gewerb-
liche Anbieterinnen und Anbieter künftig kontrol-
liert werden können, ob sie die bereits heute 
bestehenden Vorschriften zu Solarien einhalten. 
Das heisst, dass sie die Kundschaft richtig infor-
mieren und Risikogruppen wie Minderjährige 
vom Besuch abhalten. Im Weiteren ermöglicht 
das Gesetz, kosmetische Behandlungen mit 
starken NIS- oder Schallbelastungen sicher 
durchzuführen. Dazu bestehen künftig Ausbil-
dungs- und Verwendungsvorschriften, und Fach-
leute müssen ihre Sachkunde nachweisen. 
Ebenfalls unter das neue Gesetz fallen Laser-
shows und Schallbelastungen bei Veranstaltun-
gen und Konzerten, die keine gesundheitlichen 
Gefährdungen verursachen dürfen. Schlussend-
lich ermöglicht das neue Gesetz, bei erheblicher 
Gesundheitsgefährdung die Ein- und Durchfuhr, 
den Verkauf und den Besitz von Produkten zu 
verbieten. Im Fokus stehen zurzeit gefährliche 
Laserpointer, welche die Gesundheit der Bevöl-
kerung massiv gefährden und beispielsweise 
für Pilotinnen und Piloten ein gravierendes Si-
cherheitsproblem darstellen. Wenn die starke 

Strahlung solcher Laserpointer auf das Auge 
trifft, können nebst Blendungen auch Netzhaut-
verletzungen resultieren, die das Sehvermögen 
beeinträchtigen oder gar zur Erblindung führen.

Für den Vollzug des NISSG sind grösstenteils die 
Kantone zuständig. Der Bund vollzieht jedoch 
das Gesetz bei Veranstaltungen mit Laserstrah-
lung und bei der Ein- und Durchfuhr gefährlicher 
Laserpointer. Er stellt zudem Vollzugshilfen für 
die kantonalen Vollzugsbehörden bereit.

Das Parlament hat das Gesetz nur wenig ange-
passt. Es hat einen Evaluationsartikel eingefügt, 
der den Bundesrat verpflichtet, das Parlament 
acht Jahre nach Inkrafttreten des neuen Rechts 
darüber zu informieren, wie wirksam und not-
wendig das NISSG ist. Das Parlament hat das 
Gesetz am 16. Juni 2017 verabschiedet. 

Gesundheitsschutz vor nichtionisierender
Strahlung und Schall

Markantester Meilenstein im Bereich Nichtionisierende Strahlung (NIS) und 
Schall war am 16. Juni 2017 die Verabschiedung des neuen Bundesgesetzes 
über den Schutz vor Gefährdungen durch NIS und Schall durch das Parla-
ment. Weitere Ergebnisse waren die Beiträge an eine neue WHO-Broschüre 
zu Solarien und die Entwicklung des neuen Faktenblatts zu Risiken von 
portablen Media-Playern.

Übermässige UV-Strahlung von Solarien 
oder der Sonne führt zu gesundheitlichen 
Gefährdungen wie Hautverbrennungen 
oder Hautkrebs. Solche UV-Belastungen 
führen in der Schweiz zu schätzungswei-
se 2'000 Melanomerkrankungen und 
ungefähr 300 Todesfällen pro Jahr. Laut 
aktuellen epidemiologischen Erkenntnis-
sen sind 5,4 % der Melanomerkrankun-
gen auf Solarien zurückzuführen (Männer 
3,7 %, Frauen 6,9 %). Auf die Schweiz 
bezogen heisst dies, dass in der Schweiz 
51 Männer und 90 Frauen pro Jahr an 
solariuminduzierten Melanomen erkran-
ken bzw. 14 Männer und 19 Frauen daran 
sterben. 

Abb. 20: Das Parlament hat das NISSG am 
16. Juni 2017 verabschiedet

Sehr laut

Abb. 22: Bis 60 % 
der Lautstärkeskala 
(hier gelb) kann 
unbeschränkt Musik 
gehört werden

Abb. 21: WHO Broschüre zu 
Auswirkungen von Solarien, 
vgl. www.who.int/uv/
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Bestrahlung durch medizinische Diagnostik
Die Dosis aufgrund medizinischer Anwendun-
gen (Diagnostik) beträgt auf die gesamte Bevöl-
kerung umgerechnet 1,4 mSv/Jahr pro Person 
(Auswertung der Zwischenerhebung 2013). 
Dies ist ein Anstieg von 0,2 mSv in 5 Jahren seit 
der letzen Auswertung (Erhebung 2008; 
1.2 mSv/Jahr pro Person). Mehr als zwei Drittel 
der jährlichen kollektiven Strahlendosis in der 
Röntgendiagnostik verursachen computertomo-
grafische Untersuchungen. Wie beim Radon ist 
die Belastung durch die medizinische Diagnostik 
ungleichmässig verteilt. Rund zwei Drittel der 
Bevölkerung erhalten praktisch keine Dosis 
durch Diagnostik, bei einigen wenigen Prozen-
ten der Bevölkerung sind es mehr als 10 mSv. 

Terrestrische und kosmische Strahlung
Die Dosis aufgrund der terrestrischen Strahlung 
(d.h. Strahlung aus Boden und Fels) macht im 
Mittel 0,35 mSv pro Jahr aus und hängt davon 
ab, wie der Untergrund zusammengesetzt ist. 
Die Dosis durch kosmische Strahlung beträgt im 
Mittel etwa 0,4 mSv pro Jahr. Die kosmische 
Strahlung nimmt mit der Höhe über Meer zu, da 
dadurch die abschwächende Lufthülle der Erde 
dünner wird. In 10 km Höhe ist die kosmische 
Strahlung deshalb rund 100-mal stärker als auf 
500 m über Meer. Aus diesem Grund ergibt ein 
Überseeflug (retour) eine Exposition von typi-
scherweise rund 0,06 mSv. Das Flugpersonal 
kann eine Dosis von bis zu einigen mSv pro Jahr 
erhalten.

Radionuklide in der Nahrung und im Tabak
Radionuklide gelangen auch über die Nahrung in 
den menschlichen Körper und führen zu Dosen 
von rund 0,35 mSv. Das Kalium-40 im Muskelge-
webe liefert mit rund 0,2 mSv den grössten 
Beitrag. Weitere Radionuklide in der Nahrung 
stammen aus den natürlichen Zerfallsreihen von 
Uran und Thorium. Auch künstliche Radionuklide 
kommen in der Nahrung vor; hauptsächlich die 
Nuklide Caesium-137 und Strontium-90 von den 
Kernwaffenversuchen der 1960er-Jahre und 
vom Reaktorunfall von Tschernobyl im April 
1986. Die regelmässigen Ganzkörpermessun-
gen an Schulklassen ergeben heute Dosen 
durch aufgenommenes Caesium-137 von weni-
ger als einem Tausendstel mSv pro Jahr. Bei 
Rauchern und Raucherinnen führt das Inhalieren 
von natürlichen Radioisotopen, welche im Tabak 
enthalten sind, zu einer zusätzlichen Strahlendo-
sis. Gemäss neueren Studien liegt der Mittel-
wert für die effektive Dosis beim Rauchen von 
einem Paket Zigaretten (20 Stück) täglich bei 
0.2–0.3 mSv pro Jahr. 

Übrige (künstliche) Strahlenquellen
Zu den bisher erwähnten Strahlendosen kommt 
ein geringer Beitrag von ≤ 0,1 mSv pro Jahr aus 
den Strahlenexpositionen durch Kernkraftwer-
ke, Industrie, Forschung, Medizin, Konsumgüter 
und Gegenstände des täglichen Lebens sowie 
künstliche Radioisotope in der Umwelt. Der 
radioaktive Ausfall durch den Reaktorunfall von 
Tschernobyl im April 1986 und den oberirdi-
schen Kernwaffenversuchen (1960er-Jahre) 
machen heute nur noch wenige Hundertstel 
mSv pro Jahr aus. Die Dosis durch die Ausbrei-
tung von radioaktiven Stoffen nach dem Reak-
torunfall in Fukushima 2011 ist in der Schweiz 
vernachlässigbar. Die Emissionen radioaktiver 
Stoffe über Abluft und Abwasser aus den 
Schweizer Kernkraftwerken, dem PSI und dem 
CERN ergeben bei Personen, die in unmittelba-
rer Nähe wohnen, Dosen von höchstens einem 
Hundertstel mSv pro Jahr.

Berufliche Strahlenexposition
Im Berichtsjahr waren in der Schweiz ca. 98´000 
Personen beruflich strahlenexponiert. Diese 
Zahl steigt kontinuierlich (+ 35 % in den letzten 
10 Jahren), ca. drei Viertel dieser Personen ar-
beiten im medizinischen Bereich. Im Rahmen 
seiner Aufsichtstätigkeit untersucht das BAG in 
den Bereichen Medizin und Forschung alle 
Ganzkörperdosen über 2 mSv im Monat sowie 
alle Extremitätendosen über 10 mSv. Die meis-
ten erhöhten Dosen gab es in den dosisintensi-
ven Bereichen Nuklearmedizin und interventio-
nelle Radiologie. Im Berichtsjahr wurde eine 
Überschreitung des Jahresgrenzwertes für die 
Ganzkörperdosis festgestellt. Die Auswertung 
des Dosimeters einer Pflegefachperson auf 
einer Notfallstation ergab eine Dosis von 
30 mSv. Trotz einer Untersuchung durch das 
Spital und das BAG konnte keine Dosisursache 
ermittelt werden. Aufgrund der Abklärungen ist 
es aber unwahrscheinlich, dass es sich um eine 
echte Personendosis handelt. Die restlichen 
Monatsdosen der Person waren das ganze Jahr 
bei 0 mSv. Die Ganzkörperdosis von 30 mSv 
wurde trotzdem im Zentralen Dosisregister 
erfasst. 

Der ausführliche Jahresbericht «Dosimetrie der 
beruflich strahlenexponierten Personen in der 
Schweiz» wird im Sommer 2018 auf www.bag.
admin.ch/dosimetrie-jb publiziert werden.

Strahlendosen der Bevölkerung
Die Strahlenexposition der Bevölkerung wird 
aus den Strahlendosen natürlicher und künstli-
cher Strahlenquellen ermittelt. Die drei wichtigs-
ten Ursachen für die Strahlenbelastung der Be-
völkerung sind das Radon in Wohnungen, die 
medizinische Diagnostik sowie die natürliche 
Strahlung (Abb. 23). Für alle künstlichen Strah-
lenexpositionen (ohne Medizin) gilt für die allge-
meine Bevölkerung ein Dosisgrenzwert von 
1 mSv pro Jahr. Die berufliche Strahlenbelas-
tung, insbesondere für Junge und Schwangere, 
ist durch besondere Bestimmungen geregelt.

Strahlenbelastung durch Radon
Radon-222 und seine Folgeprodukte in Wohn- 
und Arbeitsräumen liefern den grössten Dosis-
beitrag für die Bevölkerung. Diese Nuklide ge-
langen über die Atemluft in den Körper. Die 
internationale Strahlenschutzkommission ICRP 
schätzt heute das Lungenkrebsrisiko aufgrund 
von Radon etwa doppelt so hoch ein wie in frü-
heren Einschätzungen (ICRP 115, 2010). Folglich 
muss die durchschnittliche «Radondosis» für die 
Schweizer Bevölkerung auch nach oben korri-
giert werden. Sie beträgt mit den neuen Risiko-
faktoren etwa 3,2 mSv pro Jahr statt den 
1,6 mSv, die mit den alten Dosisfaktoren aus der 
Publikation ICRP 65 geschätzt wurden. Die Ra-
donbelastung der Bevölkerung ist nicht einheit-
lich. Der angegebene Mittelwert leitet sich aus 
der durchschnittlichen Radonkonzentration von 
75 Bq/m3 ab. 

Strahlenexposition der Bevölkerung 2017

Der grösste Anteil an der Strahlenbelastung der Bevölkerung stammt 
vom Radon in Wohn- und Arbeitsräumen sowie von medizinischen 
Untersuchungen. Die Bevölkerung ist von diesen Strahlungsquellen 
unterschiedlich stark betroffen. Bei Personen, die in ihrer beruflichen 
Tätigkeit mit Strahlen umgehen, gab es 2017 eine Überschreitung 
eines Grenzwertes.

20
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Abb. 23: Durchschnittliche Strahlendosen der Schweizer Bevölkerung [mSv pro Jahr pro Person]. Die Belastung 
durch Radon muss nach der Beurteilung von 2010 (ICRP 115, 2010) deutlich höher eingeschätzt werden als zuvor 
(ICRP 65). Der Wert für die medizinische Diagnostik beruht auf der Erhebung von 2008 bzw. auf der Zwischenerhe-
bung von 2013. Die natürliche Exposition setzt sich aus terrestrischer Strahlung (t), Inkorporation (i) und kosmischer 
Strahlung (c) zusammen. Zu «übrige» gehören Kernkraftwerke und Forschungsanstalten sowie künstliche 
Radioisotope in der Umwelt. 
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Kooperationszentrum der Weltgesundheits-
organisation (WHO)
Seit 2014 ist das BAG Kooperationszentrum der 
WHO für Strahlenschutz und öffentliche 
Gesundheit. Es engagiert sich hier für den 
Gesundheitsschutz in Notfallsituationen mit 
Strahlenexposition, in Situationen mit bestehen-
der Strahlenexposition (insbesondere mit 
Radon) oder mit geplanter Strahlenexposition 
im medizinischen Bereich sowie bei Expositio-
nen mit nichtionisierender Strahlung. 2017 
stand im Zeichen einer gemeinsamen externen 
Evaluation zur Umsetzung der Internationalen 
Gesundheitsvorschriften in der Schweiz und 
Liechtenstein (vgl. Abb. 24). Bei der Frage, ob 
die Schweiz in der Lage sei, Gefahren für die 
öffentliche Gesundheit vorzubeugen, zu 
erkennen und rasch darauf zu reagieren, hat 
sich das BAG mit spezifischem Blick auf radiolo-
gische Notfallsituationen eingebracht. Nach 
einer ausführlichen Diskussion mit den von der 
WHO beauftragten, externen Experten ent-
stand eine Liste mit den dringlichsten Anforde-
rungen. Um die Ressourcen möglichst effizient 
einzusetzen, priorisierte das Team ausserdem 
die Optimierungsmöglichkeiten für die Vorberei-
tung, die Reaktionen und die Aktionen.

Wissenschaftlicher Ausschuss der UNSCEAR
UNSCEAR ist eine 1955 geschaffene Kommissi-
on der Vereinten Nationen. Ihre Mission besteht 
darin, die Strahlendosen und die Wirkungen 
ionisierender Strahlen auf internationaler Ebene 
zu prüfen und eine wissenschaftliche Basis für 
den Strahlenschutz bereitzustellen. Sie legt der 
UN-Generalversammlung in regelmässigen 
Abständen Berichte vor. Wie 2016 beteiligte sich 
der Abteilungsleiter Strahlenschutz  auch 2017 
im Rahmen der deutschen Delegation an den 
Arbeiten des Ausschusses.

Internationale Strahlenschutzkommission 
(ICRP)
Die ICRP hat den Auftrag, ein internationales 
System zum Strahlenschutz zu entwickeln und 
auf dem aktuellen Stand zu halten. Sie gibt 
Empfehlungen zu allen Aspekten dieses 
Schutzes heraus. Ausserdem ist Professor 
François Bochud, Vorsitzender der Eidgenössi-
schen Kommission für Strahlenschutz (KSR), 
Mitglied im Komitee 4, das bei der Umsetzung 
der ICRP-Empfehlungen eine Beratungsfunktion 
wahrnimmt. 2017 hat sich das BAG verpflichtet, 
während fünf Jahren die ICRP-Initiative «Advan-
cing Together» zu unterstützen. Ziel der Initiati-
ve ist es, das Strahlenschutzsystem zu verbes-
sern, den Zugang zu den Empfehlungen und 
Arbeiten der ICRP zu erweitern und die Zusam-
menarbeit mit Fachpersonen, Behörden und der 
Bevölkerung zu stärken. 

Internationale Atomenergie-Organisation 
(IAEO)
Die IAEO ist eine mit der UNO verbundene 
Organisation, deren Aufgabe es ist, grundlegen-
de Sicherheitsnormen zum Strahlenschutz 
aufzustellen. Zu diesem Zweck stützt sie sich 
auf die Empfehlungen und Leitlinien der ICRP. 
Diese Normen sind die Grundlage für die 
Ausarbeitung gesetzlicher Bestimmungen zum 
Strahlenschutz auf länderübergreifender (zum 

Beispiel Europäische Union) oder nationaler 
Ebene. In diesem Zusammenhang verfolgt das 
BAG insbesondere die Tätigkeiten des RASSC 
(Radiation Safety Standards Committee). 2017 
nahm das BAG u. a. an einem technischen 
Workshop teil. Thema waren die Abschlussmo-
dalitäten für die Notfallphase als Vorbereitung 
auf die Übergangsphase. Die GNU 2017 hat 
gezeigt, dass diese Etappe bei der Bewältigung 
eines Unfalls zentral ist (vgl. auch Bericht S. 35).

Kernenergie-Agentur (NEA)
Die NEA (Nuclear Energy Agency) gehört zur 
Organisation für wirtschaftliche Zusammenar-
beit und Entwicklung OECD und unterstützt ihre 
Mitgliedstaaten in technischen und rechtlichen 
Fragen bei der Entwicklung und friedlichen 
Nutzung der Kernenergie. Das BAG wirkt 
punktuell bei den Arbeiten des Komitees für 
Strahlenschutz und öffentliche Gesundheit mit.

International Radiation Protection Associati-
on (IRPA)
Die wichtigste Aufgabe der IRPA ist es, die 
Kommunikation zwischen den Strahlenschutz-
akteuren zu verbessern und so die Strahlen-
schutzkultur, die Umsetzung der guten Praxis 
und die Fachkompetenzen zu fördern. Das BAG 
beteiligt sich an diesen Arbeiten mit verschiede-
nen Arbeitsgruppen des Fachverbands für 
Strahlenschutz. 2017 nahm das BAG an einer 
europäischen IRPA-Konferenz in Wien teil. 
Themen waren das bessere Verständnis der 
Bevölkerung für das Strahlenrisiko, der Schutz 
vor nichtionisierender Strahlung und die 
Förderung des Netzwerks für junge Berufsleute. 
Diese Themen haben für die IRPA 2018 Priorität.

Expertengruppe «Artikel 31 Euratom-
Vertrag» 
Seit November 2014 nimmt das BAG in einer 
Beobachtungsfunktion an den Treffen und 
Diskussionen der Expertengruppe «Artikel 31 
Euratom-Vertrag» teil. Diese Gruppe ist damit 
beauftragt, die von der Europäischen Kommissi-
on ausgearbeiteten Grundnormen für den 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung gegen die 
Gefahren ionisierender Strahlungen zu prüfen.

Internationale Zusammenarbeit

Der Schweizer Strahlenschutz muss internationalen Standards ent-
sprechen und – besonders wo der Austausch mit den umliegenden 
Ländern von Bedeutung ist – harmonisiert sein. Die enge Zusammen-
arbeit mit internationalen Gremien ist deshalb wichtig. Unsere wich-
tigsten Partner sind nachfolgend aufgeführt.

Vereinigung europäischer Strahlenschutzbe-
hörden (HERCA)
In der HERCA sind nahezu alle europäischen 
Staaten vertreten. Die Vereinigung hat das Ziel, 
den Strahlenschutz in Europa zu harmonisieren, 
zum Beispiel durch gemeinsame Stellungnah-
men zu Strahlenschutzthemen. Sie ist für die 
europäischen Strahlenschutzbehörden die 
wichtigste Plattform für den Erfahrungsaus-
tausch und zur Verbesserung der Strahlen-
schutzpraxis in den Mitgliedsländern. In diesem 
Rahmen beteiligte sich das BAG 2017 an den 
Überlegungen in den Bereichen Medizin, Not-
fallintervention und Umgang mit Radon und 
natürlicher Radioaktivität (NORM).

Europäisches Forschungsprogramm zum 
Strahlenschutz (CONCERT)
Das BAG vertritt die Interessen der Schweiz im 
Rahmen der europäischen und internationalen 
Forschungsnetze im Bereich Strahlenschutz und 
gewährleistet den Zugang von Schweizer 
Forschenden zu diesen Programmen, z. B. zum 
Programm CONCERT. CONCERT, das «Euro-
pean Joint Programme for the Integration of 
Radiation Protection Research», gehört zum 
Forschungsprogramm Horizon 2020 und bildet 
den strukturellen Rahmen für gemeinsam 
lancierte Forschungsinitiativen der Strahlen-
schutz-Forschungsplattformen MELODI, 
ALLIANCE, NERIS und EURADOS. CONCERT 
ist eine gemeinsam finanzierte Initiative mit 
dem Ziel, nationale Forschungsbemühungen 
anzuziehen und mit den europäischen Projekten 
zu bündeln, um die öffentlichen Ressourcen 
besser zu nutzen und die gemeinsamen 
europäischen Herausforderungen im Strahlen-
schutz effizienter angehen zu können.
 
2017 unterstützte das BAG das Universitäts-
spital Zürich, das am Projekt CONFIDENCE 
mitarbeitet. Ziel des Projekts ist die Entwicklung 
eines epidemiologischen Werkzeugs zur 
Nachkontrolle der Personen, die nach einem 
Strahlen- oder Nuklearunfall ionisierender 
Strahlung ausgesetzt sind. In diesem Kontext 
beteiligte sich das BAG auch an den Überlegun-
gen der europäischen Plattform NERIS zur 
Vorbereitung von Notfallinterventionen nach 
Nuklear- und Strahlenunfällen und insbesondere 
zu den Massnahmen, die ein Leben auf konta-
miniertem Gebiet bis zur Rückkehr zur Normali-
tät ermöglichen.

Abb 24: Teilnehmende an der externen Evaluation über die Implementie-
rung der Internationalen Gesundheitsvorschriften
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European ALARA Network
Ziel dieses Netzwerks (www.eu-alara.net) ist 
es, die Strahlenbelastung der Bevölkerung mit 
Optimierungsstrategien auf einem so niedrigen 
Niveau zu halten, wie dies mit vernünftigem 
Aufwand möglich ist («As Low As Reasonably 
Achievable»). Im Mai 2017 hat das BAG am 
17. European ALARA Network Workshop 
«ALARA in Emergency Exposure Situations», 
der in Zusammenarbeit mit NERIS in Lissabon 
organisiert wurde, teilgenommen. Die Schluss-
folgerungen und Empfehlungen des Workshops 
sind auf der Webseite des ALARA Netzwerks zu 
finden.

Bilaterale Zusammenarbeit mit Deutschland 
und Frankreich
Die Zusammenarbeit des BAG mit dem Bundes-
ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und 
Reaktorsicherheit (BMUB) und mit dem Bun-
desamt für Strahlenschutz (BfS) stand 2017 im 
Zeichen der deutsch-schweizerischen Expertise 
zu den Dosis-Koeffizienten für Radon. Die 
Publikation der Resultate wird 2018 erfolgen. 
Im Bereich Radon hat das BAG zudem seine 
Zusammenarbeit im französich-schweizerischen 
Projekt INTERREG V «JURADBAT» weiterver-
folgt. Das Projekt läuft seit 2016, die Publikation 
der Ergebnisse wird 2019 erfolgen.
 
Zusammen mit der französischen Aufsichtsbe-
hörde für nukleare Sicherheit und Strahlen-
schutz koordiniert das BAG die Überwachung 
der Radioaktivität in der Umgebung des CERN. 
Die Zusammenarbeit mit der französischen 
Behörde für nukleare Sicherheit (ASN) und mit 
dem Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN) wurde insbesondere im 
Rahmen von Arbeitsgruppen, die sich mit dem 
Strahlenschutz im Zusammenhang mit medizi-
nischen Anwendungen, der Umwelt oder 
Notfällen befassen, 2017 fortgeführt. 

Ausserdem beteiligt sich das BAG am Erfah-
rungsaustausch mit den Strahlenschutzbehör-
den ENSI und Suva zu Betrieb, Sicherheit, 
Überwachung und Umweltauswirkungen von 
Kernanlagen sowie über weitere Aspekte des 
Strahlenschutzes. Dieser Austausch findet 
regelmässig statt im Rahmen der Deutsch-
Schweizerischen Kommission für die Sicherheit 
kerntechnischer Einrichtungen bzw. der Com-
mission mixte franco-suisse de sûreté nucléaire 
et de radioprotection.

Rechtsgrundlagen
Die schweizerische Strahlenschutzgesetzge-
bung bezweckt, Mensch und Umwelt vor 
gefährlichen ionisierenden Strahlen zu schüt-
zen. Sie umfasst alle Tätigkeiten, Einrichtun-
gen, Ereignisse und Zustände, die eine 
Gefährdung durch ionisierende Strahlen mit 
sich bringen. Sie regelt den Umgang mit 
radioaktiven Stoffen und mit Anlagen, Appara-
ten und Gegenständen, die radioaktive Stoffe 
enthalten oder ionisierende Strahlen aussen-
den können. Die Gesetzgebung behandelt im 
Weiteren Ereignisse, die eine erhöhte Radioak-
tivität der Umwelt bewirken können. 

Dieser Jahresbericht erfüllt die von der Schwei-
zer Strahlenschutzgesetzgebung geforderte 
Informationspflicht zur Personendosimetrie 
(Art. 55 StSV), Umweltradioaktivität (Art. 106 
StSV) und Radonproblematik (Art. 118 StSV). 

Revision der Verordnungen im Strahlenschutz:
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 26. 
April 2017 die revidierten Verordnungen im 
Strahlenschutz verabschiedet. Sie treten am 
1. Januar 2018 in Kraft. Weitere Informationen 
unter folgendem Link: www.strahlenschutz-
recht.ch.

Publikationen, weiterführende 
Informationen

Informationsmaterial
Ausführliche Informationen über die Abteilung 
Strahlenschutz finden Sie auf der BAG-Websei-
te www.bag.admin.ch: Themen, Strahlung, 
Radioaktivität & Schall. 

Ionisierende Strahlung: BAG-Weglei-
tungen, Gesuchsformulare zu Röntgen-
anlagen, radioaktiven Stoffen, Informa-
tionen zu radioaktiven Abfällen, beruflich 
strahlenexponierten Personen, Radon.

Nichtionisierende Strahlung und 
Schall: Broschüren und Faktenblätter zu 
Sonnenschutz, Solarien, Laser, elektro-
magnetischen Feldern und Schall im 
Freizeitbereich.  

Weiterbildung: DVD zum Strahlen-
schutz in der Nuklearmedizin, in der 
zahnärztlichen Praxis, bei interventionel-
len Untersuchungen und beim Röntgen 
im Operationssaal.

Verbraucherschutz Newsletter
Bestellen Sie unseren kostenlosen 
Verbraucherschutz-Newsletter, um das 
Neuste aus den Abteilungen Strahlen-
schutz und Chemikalien zu erfahren. 
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Strahlenschutz: Aufgaben und 
Organisation

Strahlung ist allgegenwärtig. Ihrem Nutzen in Medizin, Industrie und 
Forschung stehen Risiken für Mensch und Umwelt gegenüber. Zu 
hohe Strahlung, Radioaktivität oder Radon bergen Risiken – sei es am 
Arbeitsplatz, in der Umwelt oder im Privatleben. Der Schutz vor die-
sen Risiken ist die zentrale Aufgabe der Abteilung Strahlenschutz.

Über 40 Mitarbeitende verschiedener Berufs-
gruppen, z. B. Physiker/innen, Geolog/innen oder 
Ingenieure, setzen sich dafür ein, dass Strahlen-
expositionen der Schweizer Bevölkerung so 
niedrig wie möglich sind. Erste Priorität haben 
Massnahmen, die schwere Störfälle verhindern 
und hohe Dosen von Bevölkerung, Patient/innen 
sowie beruflich strahlenexponierten Personen 
vermeiden. 

Um diese Ziele zu erreichen, verfügen wir über 
vielfältige Mittel. Bei der ionisierenden Strahlung 
sind die Strahlenschutzgesetzgebung und die 
damit verbundenen Vollzugsaufgaben unsere 
Basis. Die gesetzlichen Bestimmungen sollen 
Mensch und Umwelt in allen Situationen schüt-
zen, bei denen ionisierende Strahlen oder erhöh-
te Radioaktivität eine Gefahr darstellen. Die 
Überwachung der ca. 22'000 Bewilligungen für 
die Verwendung ionisierender Strahlung in Medi-
zin, Industrie und Forschung ist deshalb eine 
zentrale Aufgabe unserer Abteilung. Bei der 
nichtionisierenden Strahlung und beim Schall 
legen wir das Schwergewicht unserer Tätigkei-
ten auf die Information der Öffentlichkeit. Eine 
gesetzliche Grundlage für diesen Bereich ist in 
Vorbereitung.

Strahlenschutz funktioniert nicht ohne Zusam-
menarbeit mit verschiedensten Partnern im In- 
und Ausland. All diese Partnerschaften ermögli-
chen es uns, gesundheitliche Risiken von 
Strahlung laufend nach dem neusten Stand von 
Wissenschaft und Technik zu beurteilen. 

Unser Aufgabenportfolio umfasst (vgl. auch 
Organigramm, nächste Seite):
• �Bewilligungserteilung und Aufsicht in Strahlen-

therapie, Nuklearmedizin und radiologischer 
medizinischer Diagnostik. Im Fokus steht der 
Schutz von Patienten und Patientinnen sowie 
des medizinischen Personals;

• �Bewilligungserteilung und Aufsicht in komple-
xen Forschungsanlagen wie CERN und PSI;

• �Erarbeitung und Anpassung gesetzlicher 
Grundlagen, aktuell die Revision der Strahlen-
schutzverordnung sowie die Gesetzgebung im 
NIS- und Schallbereich;

• �Überwachung beruflich strahlenexponierter 
Personen (ca. 98’000 Personen);

• �Bewilligung klinischer Studien mit radioaktiv 
markierten Pharmazeutika;

• �Zulassung und Typenprüfungen radioaktiver 
Strahlenquellen;

• �Überwachung der Radioaktivität in der Umwelt;
• �Betrieb eines akkreditierten Radioaktivitätsla-

bors und Betrieb von Messnetzen;
• �Evaluation der Dosen ionisierender Strahlung 

der Schweizer Bevölkerung;
• �Realisierung des nationalen Radonprogramms 

sowie neu des Radium-Aktionsplans;
• �Anerkennung von Strahlenschutz-Ausbildun-

gen, Dosimetriestellen und Radonmessstellen;
• �Information zu nichtionisierender Strahlung, 

um gesundheitsbeeinträchtigende optische, 
elektromagnetische oder akustische Belastun-
gen von Personen zu verhindern;

• �Bereithaltung eines Krisenmanagements, um 
bei radiologischen Ereignissen und Katastro-
phen unverzüglich eingreifen zu können.

Personen in grauer Farbe 
sind 2017 ausgetreten

Koordinationsstelle 
Bewilligungen

– �Bearbeitung von Gesuchen 
und Bewilligungen

– �Drehscheibenfunktion 
gesamte Abteilung

Kranken-  
und Unfall- 
versicherung

Gesund-
heitspolitik

Öffentliche 
Gesundheit

Verbraucher-
schutz

Chemikalien Strahlenschutz

– �Notfall / Krisen-
management

– �Politische Geschäfte
– �Medien / Öffentlich-

keitsarbeit

Sébastien Baechler
Sybille Estier (Stv)

Patricia Grimm
Samuel von Gunten 
(Stv) 
Agnes Oberli
Shannen Simmler

Bewilligungen / Aufsicht:
– �Durchführung von Audits und Inspektionen
– �Optimierung der Strahlenexposition von 

Patienten und Personal 
– �Evaluation der medizinischen Strahlendosen 

der Bevölkerung
– �Festlegen der Diagnostischen Referenzwerte 

(DRW) für die Schweiz

Strahlen- 
therapie 
und med. 
Diagnostik

Philipp Trueb
Reto Treier (Stv)
Jeanne Berg
Michael Gasser (extern)
Marc Marconato 
Jacqueline Metzen 
(extern)
Barbara Ott
Julien Ott
Thomas Theiler

– �Überwachung 
ionisierender 
Strahlung in 
Nuklearmedizin und 
Forschungsanlagen

– �Ausbildung im 
Strahlenschutz 

– �Radioaktive Abfälle
– �Radiopharmazeutika / 

Klinische Studien

– �Überwachung der 
radiologischen 
Anwendungen in der 
Strahlentherapie und 
med. Diagnostik

– �Überwachung der 
Installationsfirmen 
von radiologischen 
Apparaten 

– �Beratung in 
Strahlenschutz-
fragen

Forschungs
anlagen und 
Nuklearmedizin

Nicolas Stritt
Reto Linder (Stv)
Fabien Devynck
Thomas Flury
Annemarie Harwig
Rolf Hesselmann
Lorenzo Mercolli
Raphaël Stroude

Nicht- 
ionisierende 
Strahlung und 
Dosimetrie

NIS:
– �Information und 

Beurteilung zu 
nichtionisierender 
Strahlung und Schall

– �Schutz des Publikums 
vor Laserstrahlung und 
hohen Schallpegeln 
bei Veranstaltungen 

DOS:
– �Dosisüberwachung 

beruflich strahlenex-
ponierter Personen

– �Führung des zentralen 
Dosisregisters 

– �Aufsicht über 
Personendosime-
triestellen

– �Erarbeitung 
Grundlagen der 
Dosimetrie

Daniel Storch
Raphael Elmiger (Stv)
Daniel Frei
Beat Gerber
Martin Meier
Anna Schöni
Evelyn Stempfel

– �Umsetzung 
nationales 
Radonprogramm 
und Radium-        
Aktionsplan

– �Vorbereitung auf 
radiologische 
Ereignisse 

– �Beurteilung 
internationale 
Entwicklung im 
Strahlenschutz

– �Verwaltungsstraf-
recht

Radiologische 
Risiken

Christophe Murith
Martha Palacios (Stv)
Emanuel Christen
Fabio Barazza
Gennaro Di Tommaso
Walther Gfeller
Claudio Stalder

– �Überwachung der 
Radioaktivität in der 
Umwelt (Koordina-
tion nationales 
Überwachungspro-
gramm, Betrieb 
akkreditiertes 
Radioaktivitätslabor 
und Messnetze)

– �Evaluation der 
Strahlendosen der 
Schweizer 
Bevölkerung

Umwelt
radioaktivität

Sybille Estier
Philipp Steinmann 
(Stv)
Pierre Beuret
Giovanni Ferreri
André Gurtner
Daniel Lienhard
Matthias Müller


